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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Erzeugung, Verarbeitung, Umwandlung, Erwerb und Besitz 

§ 6. (1) bis (4b) … § 6. (1) bis (4b) … 
 

(4c) Dem Bundesministerium für Inneres und den ihm nachgeordneten Lan-
despolizeidirektionen ist der Erwerb, die Verarbeitung und der Besitz von Sucht-
mitteln auch ohne Bewilligung insoweit gestattet, als sie diese für die gesetzlich 
vorgesehene ärztliche Betreuung von angehaltenen Personen benötigen. 

 
(4d) Gebietskörperschaften ist der Erwerb, die Verarbeitung und der Besitz 

von Suchtmitteln auch ohne Bewilligung insoweit gestattet, als sie diese für die 
Erfüllung der gesetzlich vorgesehenen Aufgaben der Tierseuchenbekämpfung 
benötigen. 

(5) … (5) … 

(6) Die nach Abs. 1 Z 1 Berechtigten dürfen Suchtmittel nur an die nach 
Abs. 1, 3, 4, 4a oder 4b Berechtigten sowie an öffentliche Apotheken und An-
staltsapotheken abgeben, Suchtmittel gemäß § 5 Abs. 2 überdies auch an die nach 
Abs. 5 Berechtigten. 

(6) Die nach Abs. 1 Z 1 Berechtigten dürfen Suchtmittel nur an die nach 
Abs. 1, 3, 4, 4a, 4b, 4c oder 4d Berechtigten sowie an öffentliche Apotheken und 
Anstaltsapotheken abgeben, Suchtmittel gemäß § 5 Abs. 2 überdies auch an die 
nach Abs. 5 Berechtigten. 

Meldungen und Übermittlungen betreffend suchtgiftbezogene Todesfälle 

§ 24c. (1) bis (3) … § 24c. (1) bis (3) … 

(4) Die Leiterinnen/Leiter und Sachverständigen gemäß Abs. 1 Z 2 und die 
Statistik Österreich haben dem Bundesministerium für Gesundheit und Frauen auf 
Anforderung Unterlagen im Sinne des Abs. 1 Z 2 und 3 auch in Fällen zu übermit-
teln, in denen das Ergebnis der Leichenöffnung oder Obduktion oder der Totenbe-
schau zwar keinen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen dem Tod und dem 
Konsum von Suchtmitteln erbracht hat, das Bundesministerium für Gesundheit 
und Frauen aber der Unterlagen zur Klärung der Sachlage bedarf weil Hinweise 
vorliegen, dass der Konsum von Suchtmitteln oder neuen psychoaktiven Substan-
zen todesursächlich gewesen sein soll. 

(4) Die Leiterinnen/Leiter und Sachverständigen gemäß Abs. 1 Z 2 und die 
Statistik Österreich haben dem Bundesministerium für Gesundheit und Frauen auf 
Anforderung Unterlagen im Sinne des Abs. 1 Z 2 und 3 auch in Fällen zu übermit-
teln, in denen das Ergebnis der Leichenöffnung oder Obduktion oder der Totenbe-
schau zwar keinen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen dem Tod und dem 
Konsum von Suchtmitteln erbracht hat, das Bundesministerium für Gesundheit und 
Frauen aber der Unterlagen zur Klärung der Sachlage bedarf, weil Hinweise vor-
liegen, dass der Konsum von Suchtmitteln oder neuen psychoaktiven Substanzen 
todesursächlich gewesen sein soll. 

§ 47. (1) bis (19) … § 47. (1) bis (19) … 

(20) Die §§ 8a Abs. 1c und 10 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 16/2020 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft. 

(20) Die §§ 8a Abs. 1c und 10 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 16/2020 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und 
mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (21) § 6 Abs. 4c, 4d und 6, § 24c Abs. 4 sowie § 47 Abs. 20 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl I Nr. xx/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 
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